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Zusammenfassung

Die geplante Finanzreform der gesetzlichen
Krankenversicherung bleibt weit hinter dem
Notwendigen zurück:

 Anstatt das bislang erwartete Defizit der
gesetzlichen Krankenversicherung von
11 Mrd. € im kommenden Jahr durch
Ausgaben senkende Strukturreformen
zu beseitigen, wird vor allem der einfa-
che Weg gewählt, frisches Geld in die
Krankenversicherung zu pumpen: Drei
Viertel des erforderlichen Finanzvolu-
mens (8,3 Mrd. €) sollen durch höhere
Einnahmen gedeckt werden. Belastet
werden vor allem Arbeitgeber und Ver-
sicherte, die über den Anstieg des Bei-
tragssatzes von 14,9 auf 15,5 % 6,3
Mrd. € zusätzlich finanzieren müssen.
Bei den Maßnahmen auf der Ausgaben-
seite handelt es sich weniger um Spar-
maßnahmen als um die Begrenzung von
Ausgabenzuwächsen.

 Die Entkopplung der Krankheitskosten-
finanzierung von den Löhnen bleibt trotz
der Weiterentwicklung des Zusatzbei-
trags und der Festschreibung des Bei-
tragssatzes im Wesentlichen aus. Die
lohnbezogene Finanzierung der Kran-
kenversicherung bleibt in der Hauptsa-
che weiter bestehen. Nur der Teil des
Ausgabenwachstums, der über die
Grundlohnsummensteigerung hinaus-
geht, wird künftig in begrenztem Umfang
über Zusatzbeiträge finanziert.

 Der geplante Sozialausgleich ist wenig
zielgenau und damit unnötig teuer. Er
schafft neue bürokratische Belastungen
der Arbeitgeber.

Notwendig sind dagegen

 eine echte Entkopplung der Krankheits-
kostenfinanzierung vom Arbeitsverhält-
nis, indem der Arbeitgeberanteil in den
Bruttolohn ausgezahlt und die Finanzie-
rung auf kassenindividuelle einkom-
mensunabhängige Gesundheitsprämien
umgestellt wird.

 ein Sozialausgleich, der allein von den
Krankenkassen organisiert wird. Nur so
lässt sich der Sozialausgleich zielgenau
und damit auch kostengünstig organisie-
ren. Darüber hinaus würden auf diese
Weise bürokratische Zusatzlasten für
die Arbeitgeber vermieden.

 echte, Ausgaben senkende Strukturre-
formen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Hierzu gehört vor allem der
Ausbau des Wettbewerbs. Die Kranken-
kassen müssen endlich das Recht erhal-
ten, in allen Bereichen eigenständig mit
Leistungserbringern zu verhandeln so-
wie Einzelverträge – unter Beachtung
kartell- und wettbewerbsrechtlicher Re-
gelungen – abzuschließen.

Im Einzelnen

1. Defizit wird einseitig durch höhere
Einnahmen gestopft

Drei Viertel (8,3 Mrd. €) des für 2011 erfor-
derlichen Finanzvolumens sollen durch hö-
here Einnahmen abgebaut werden. Den
größten Teil (6,3 Mrd. €) dieser Mehrein-
nahmen müssen Arbeitgeber und Versicher-
te über die geplante Anhebung des Bei-
tragssatzes von 14,9 auf 15,5 % finanzieren.

Die geplanten Begrenzungen bei den Aus-
gaben sind mit 3,5 Mrd. € im Jahr 2011 bei
Gesamtausgaben von fast 180 Mrd. € viel
zu bescheiden. Sie machen gerade einmal 2
% der Gesamtausgaben aus. Hinzu kommt,
dass der überwiegende Teil der Ausgaben-
begrenzungen gar keine Einsparungen sind,
sondern lediglich noch höhere Ausgabenan-
stiege mindern. Bei geschätzten Effizienzre-
serven in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung von bis zu 10 Mrd. € (RWI Materialien,
Heft 49) – was immerhin einem ganzen Bei-
tragssatzpunkt in der gesetzlichen Kranken-
versicherung entspricht – bleiben die Vor-
schläge damit weit hinter den tatsächlichen
Einsparmöglichkeiten zurück. Hier muss der
Gesetzgeber deutlich mehr Mut aufbringen,
um auch über die Ausgabenseite einen ent-
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scheidenden und nachhaltigen Beitrag zur
Kostenbegrenzung – insbesondere über die
Intensivierung des Wettbewerbs auf allen
Ebenen – zu leisten.

Die kräftige Beitragssatzanhebung kann
auch nicht mit dem Hinweis gerechtfertigt
werden, dass der Beitragssatz „nur“ wieder
auf das Vorkrisenniveau von 15,5 % Anfang
2009 angehoben wird. Schließlich flossen in
2008 nur 4 Mrd. € Steuermittel in die gesetz-
liche Krankenversicherung, im kommenden
Jahr sollen es dagegen mehr als 15 Mrd. €
sein. Die Summe aus Beiträgen und Steu-
ern, die nächstes Jahr in die Krankenversi-
cherung fließen werden, wird deshalb um
rund 21 Mrd. € über dem Niveau von 2008
liegen: Voraussichtlich 10 Mrd. € höhere
Beitragseinnahmen und 11 Mrd. € höhere
Steuerzuschüsse.

2. Weiter steigende Arbeitskosten ge-
fährden Arbeitsmarktentwicklung

Mit der geplanten Anhebung des allgemei-
nen Beitragssatzes in der gesetzlichen
Krankenversicherung um 0,6 Prozentpunkte
bricht die Koalition ihre Zusage, die Beiträge
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern stabil
zu halten, und dies obwohl die deutsche
Wirtschaft auch im kommenden Jahr das
Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht
haben wird. Das ist besonders gravierend,
weil gleichzeitig zum 1. Januar 2011 auch
der Beitragssatz zur Arbeitslosenversiche-
rung um 0,2 Prozentpunkte steigt. Damit
wächst die Beitragssatzsumme in der Sozi-
alversicherung zum Jahreswechsel äußerst
kräftig von 39,6 auf 40,4 %.

In den vergangenen Jahren hat Deutschland
sowohl durch eine moderate Lohnpolitik als
auch durch die Senkung der Sozialbeiträge
seine Wettbewerbsfähigkeit bei den Arbeits-
kosten verbessert und damit die positive
Entwicklung am Arbeitsmarkt möglich ge-
macht. Mit dem jetzt geplanten Anstieg der
Beitragssätze wird dieser Erfolg gefährdet.

Durch den kräftigen Beitragssatzanstieg
wird zudem das Gegenteil dessen erreicht,

was die Koalition im Koalitionsvertrag ver-
sprochen hatte, nämlich für mehr Netto vom
Brutto zu sorgen („Wir werden dafür sorgen,
dass sich Arbeit lohnt, dass den Bürgern
mehr Netto vom Bruttoeinkommen bleibt“.).
Dabei gilt schon jetzt die traurige Wahrheit,
dass in kaum einem anderen Land die Ar-
beitnehmer so wenig von dem von ihnen
erwirtschafteten Einkommen behalten dür-
fen wie in Deutschland. Ab dem 1. Januar
2011 wird diese Sonderrolle Deutschlands
noch weiter gefestigt.

3. Sinnvolle Korrekturen beim Zusatzbei-
trag

Die geplanten Änderungen beim kassenin-
dividuellen Zusatzbeitrag sind richtig. Zu be-
grüßen ist insbesondere, dass der Zusatz-
beitrag künftig ausschließlich einkom-
mensunabhängig erhoben werden darf. Da-
durch wird sichergestellt, dass er seine Rolle
als Preissignal voll entfalten kann und damit
den Wettbewerb zwischen den Krankenkas-
sen stimuliert. Auch der Wegfall der bisheri-
gen Überforderungsklausel (maximal 1 %
des Einkommens bzw. 8 € pauschal) ist
sinnvoll, denn hierdurch wird vermieden,
dass Krankenkassen mit vielen einkom-
mensschwachen Mitgliedern und vielen bei-
tragsfrei Mitversicherten schlechtere Mög-
lichkeiten der Finanzierung haben als Kran-
kenkassen mit vielen einkommensstarken
Mitgliedern und wenigen beitragsfrei Mitver-
sicherten.

Positiv ist auch, dass die Zusatzbeiträge
grundsätzlich weiter direkt von den Versi-
cherten an die Krankenkassen gezahlt wer-
den sollen. Ein Quellenabzug beim Arbeit-
geber oder Sozialleistungsträger würde das
Preissignal des Zusatzbeitrags weitgehend
beseitigen, damit den Wettbewerb der Kran-
kenkassen untereinander schwächen und
zudem für zusätzliche Bürokratie bei den
Betrieben und den Rentenversicherungsträ-
gern sorgen.
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4. Entkopplung von Arbeits- und Krank-
heitskosten bleibt im Wesentlichen aus

Die angestrebte Entkopplung der Krank-
heits- von den Arbeitskosten bleibt trotz der
sinnvollen Korrekturen beim Zusatzbeitrag
und der Festschreibung des Beitragssatzes
im Wesentlichen leider aus:

 Im Gegenteil wird die lohnbezogene Fi-
nanzierung der Krankenversicherung
durch die Anhebung des Beitragssatzes
um 0,6 Prozentpunkte weiter ausgebaut.

 Der lohnbezogene Finanzierungsanteil
wird sogar angehoben, obwohl dies nach
der von der großen Koalition beschlosse-
nen Gesundheitsreform gar nicht erforder-
lich gewesen wäre. Nach geltendem
Recht ist der Beitragssatz nämlich erst
dann zu erhöhen, wenn die voraussichtli-
chen Einnahmen des Gesundheitsfonds
die voraussichtlichen Ausgaben der Kran-
kenkassen im laufenden und im Folgejahr
nicht zu mindestens 95 % decken.

 Eine gesetzliche Festschreibung des Bei-
tragssatzes und damit des Arbeitgeberan-
teils bedeutet keineswegs, dass die Ar-
beitgeber an Kostensteigerungen in der
Krankenversicherung nicht mehr beteiligt
bleiben:

Erstens bleiben sie weiter voll an allen
Kostensteigerungen beteiligt, die den
Grundlohnsummenanstieg nicht überstei-
gen. Die Erfahrungen der Vergangenheit
zeigen, dass rund die Hälfte der jährlichen
Beitragsmehrbelastungen durch den An-
stieg der Grundlohnsumme gedeckt wer-
den und nur der übrige Teil durch Bei-
tragssatzanhebungen.

Zweitens soll der Beitragssatz – wie meh-
rere Erklärungen aus der Koalition zeigen
– ohnehin nicht dauerhaft, sondern nur
solange festgeschrieben werden, bis die
Kosten in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung wieder steigen. Dann soll erneut
über den Beitragssatz entschieden wer-
den.

Drittens beträgt das maximale über Zu-
satzbeiträge zu finanzierende Volumen
aufgrund der Überforderungsgrenze nur 2
Beitragssatzpunkte. Gegenüber der bis-
herigen Finanzierung können die Zusatz-
beiträge damit im Höchstfall einen Anstieg
des Arbeitgeberbeitragssatzes um 1 Pro-
zentpunkt vermeiden. Für eine nachhalti-
ge Finanzierung reicht das ebenso wenig
aus wie für eine echte Krankheits- von
den Arbeitskosten.

Hierfür ist vielmehr erforderlich, dass der Ar-
beitgeberanteil in den Bruttolohn ausgezahlt
wird und die Finanzierung auf eine kassen-
individuelle einkommensunabhängige
Gesundheitsprämie mit einem Sozialaus-
gleich für einkommensschwache Mitglieder
umgestellt wird.

5. Sozialausgleich ist nicht zielgenau und
verkompliziert die Entgeltabrechnung

Der geplante Sozialausgleich ist ebenso
wenig zielgenau und damit ebenso unge-
recht wie das heutige Beitragssystem: Da
ausschließlich das beitragspflichtige und
nicht das gesamte Einkommen als Maßstab
für die Berechtigung zum Sozialausgleich
herangezogen werden soll, wird der Sozial-
ausgleich z. B. auch solchen Personen ge-
währt, die neben ihren geringen beitrags-
pflichtigen Einkommen über hohe, nicht bei-
tragspflichtige Einkommen verfügen. Das gilt
z. B. für eine große Zahl von Beziehern klei-
ner Renten. Die Mängel des heutigen Bei-
tragssystems werden daher beim künftigen
Sozialausgleich übernommen. Der Sozial-
ausgleich wird dadurch teurer als nötig.

Die Überantwortung der Durchführung des
Sozialausgleichs auf die Arbeitgeber würde
zu erheblichen Mehrbelastungen für die Be-
triebe bei der Entgeltabrechnung führen.
Dabei geht es insbesondere um den mit der
Berechnung des Sozialausgleichs verbun-
denen Begleitaufwand.

Nachfolgend eine nicht abschließende Auf-
listung der Bürokratiemehrbelastungen der
Arbeitgeber durch den Sozialausgleich:
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 Die Höhe des vom Arbeitgeber vorge-
nommenen Sozialausgleichs muss je-
den Monat gegenüber den einzelnen
Krankenkassen gesondert nachgewie-
sen werden.

 Die Verdienstbescheinigungen der Mit-
arbeiter müssen entsprechend erweitert
werden.

 Es entstehen neuen Meldepflichten für
Arbeitgeber bei Beschäftigten mit weite-
ren beitragspflichtigen Einnahmen.

 Zwischen Arbeitgebern und Kranken-
kassen muss ein völlig neues Meldever-
fahren eingerichtet werden.

 Einmaliges Entgelt ist beim Sozialaus-
gleich in einem gesonderten, komplizier-
ten Verfahren zu berücksichtigen.

 Der Sozialausgleich führt zu einem Mehr
an aufwendigen Rückrechnungen in der
Entgeltabrechnung in bereits abgewi-
ckelte Abrechnungsmonate.

 Die Entgeltabrechnungs-Software muss
umgestellt werden.

 Die Mitarbeiter der Entgeltabrechnung
müssen auf das neue System des Sozi-
alausgleichs geschult werden, auch um
auf Rückfragen der Beschäftigten und
Betriebsrentner vorbereitet zu sein. Ge-
rade aufgrund der wegen des Sozial-
ausgleichs variierenden und differieren-
den Auszahlungsbeträge ist mit zahlrei-
chen zeit- und damit kostenintensiven
Rückfragen der Beschäftigten und Be-
triebsrentner bei ihren Arbeitgebern zu
rechnen.

 Das Haftungsrisiko des Arbeitgebers im
komplexen Beitragsrecht steigt aber-
mals.

Diese erheblichen bürokratischen (Folge-)
Belastungen betont auch der Nationale
Normenkontrollrat (NKR) in seiner Stellung-
nahme. Falsch sind daher die pauschalen
Ausführungen in der Gesetzesbegründung,
wonach der Sozialausgleich über die Arbeit-
geber „leicht handhabbar“ sei, da der Aus-
gleich „automatisch“ erfolge und bei den Ar-
beitgebern nur „geringe Kosten“ entstünden.

Auch in Zukunft muss deshalb der Sozial-
ausgleich allein durch die Krankenkassen
erfolgen. Auf diese Weise ließe sich der So-
zialausgleich zum einen deutlich zielgenauer

und damit gerechter, zum anderen auch we-
sentlich kostengünstiger erledigen, weil die
Krankenkassen entsprechend dem Verfah-
ren nach § 62 SGB V die gesamte Einkom-
menssituation der Versicherten erfassen
können. Darüber hinaus würden so bürokra-
tische Zusatzlasten für die Arbeitgeber und
die Rentenversicherungsträger vermieden
sowie die Zahl der beim Sozialausgleich be-
teiligten Stellen minimiert. In der Gesetzes-
begründung wird dieser Weg angedeutet:
„Perspektivisch soll geprüft werden, ob und
wie für den Anspruch auf Sozialausgleich
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und
nicht nur das sozialversicherungspflichtige
Einkommen berücksichtigt werden kann.“
Vor diesem Hintergrund ist es umso unver-
ständlicher, dass die Krankenkassen, die
allein für eine Gesamteinkommenswürdi-
gung in Frage kommen, nicht von Beginn an
auch mit der Durchführung des Sozialaus-
gleichs beauftragt werden.

Falls trotz dieser gravierenden Einwände die
Arbeitgeber zur Durchführung des Sozial-
ausgleichs verpflichtet werden sollen, muss
zumindest sichergestellt sein, dass sie eine
volle Kostenerstattung für die Übernahme
dieser Fremdaufgabe erhalten, so wie dies
auch bei der Übernahme von Aufgaben von
einem Sozialversicherungsträger für den
anderen regelmäßig erfolgt. Zudem muss
der zusätzliche Bürokratieaufwand für die
Betriebe auf das absolut unverzichtbare Mi-
nimum reduziert werden.

Dringender Korrekturbedarf besteht insbe-
sondere bei drei Punkten:

 Sofern Beschäftigte neben ihrem Ar-
beitsentgelt weitere beitragspflichtige
Einnahmen haben, muss das gesamte
Sozialausgleichsverfahren von der je-
weiligen Krankenkasse durchgeführt
werden. Die Feststellung weiterer bei-
tragspflichtiger Einnahmen und die ggf.
notwendige Rücksprache mit dem Ver-
sicherten ist allein Aufgabe der Kran-
kenkasse. Das ist nicht nur im Interesse
der Arbeitnehmer mit Blick auf Vertrau-
lichkeit ihrer Daten bzw. dem Daten-
schutz, sondern würde darüber hinaus
auch den Arbeitgebern zusätzliche Bü-
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rokratie ersparen: Damit erübrigt sich
die vorgesehene neue Arbeitgeber-
pflicht, monatlich das Entgelt ihrer Mehr-
fachbeschäftigten an die Krankenkassen
zu melden. Diese Meldepflicht ist schon
deshalb nicht akzeptabel, weil die Ar-
beitgeber heute schon monatlich die
Entgeltdaten ihrer Beschäftigten im
Rahmen des ELENA-Verfahrens mel-
den. Es ist nicht hinnehmbar, dass die
Arbeitgeber diese Entgeltdaten nun ein
weiteres Mal in einem anderen Melde-
verfahren an die Krankenkassen melden
sollen. Doppelmeldungen zu Lasten der
Arbeitgeber darf es nicht geben.

 Es muss gewährleistet werden, dass der
Arbeitgeber nicht haften muss, wenn er
nach bestem Wissen aufgrund der ihm
bekannten Umstände einen Sozialaus-
gleich für seine Beschäftigten durch-
führt, der sich nachträglich als unge-
rechtfertigt herausstellt. Nach dem Ge-
setzentwurf ist das nicht immer sicher-
gestellt. Dies kann z. B. dazu führen,
dass der Arbeitgeber, wenn sein Be-
schäftigter ihm weitere beitragspflichtige
Einnahmen verschwiegen hat, der Kran-
kenkasse die im Rahmen des Sozial-
ausgleichs zu wenig geleisteten Beiträ-
ge nachentrichten muss, ohne den un-
gerechtfertigt dem Arbeitnehmer ge-
währten Sozialausgleich von diesem zu-
rückverlangen zu können. Es kann nicht
gewollt sein, dass der Arbeitgeber haf-
ten soll, wenn ein Arbeitnehmer zu Un-
recht Sozialausgleich erhält.

 Die Sanktionierung säumiger Zusatzbei-
tragszahler muss weiter allein Aufgabe
der Krankenkassen bleiben. Hierfür dür-
fen nicht auch noch die Arbeitgeber ein-
geschaltet werden: weder durch den
Einzug von Säumniszuschlägen, wie ur-
sprünglich geplant, noch durch das Aus-
setzen des Sozialausgleichs auf Mittei-
lung der Krankenkasse, wie nunmehr
vorgesehen. Anderenfalls würde der Ar-
beitgeber in Streitigkeiten zwischen sei-
nen Beschäftigten und ihren Kranken-
kassen hineingezogen. Zudem würde
ein solches Verfahren die Abwicklung
des Sozialausgleichs noch weiter ver-

komplizieren. Dies zeigt z. B. der Fall, in
dem ein sozialausgleichsberechtigter
Rentner, der auch eine Betriebsrente
erhält, seinen Zusatzbeitrag nicht zahlt.
In diesem Fall müsste die Krankenkasse
die Rentenversicherung anweisen, dass
sie den Sozialausgleich einstellt, und
den Arbeitgeber, dass er von der Be-
triebsrente 2 Prozent weniger an Beiträ-
gen an die Krankenkasse abführt (8,2
Prozent statt 10,2 Prozent). Diese Ände-
rung wäre von allen Beteiligten (Kran-
kenkasse, Rentenversicherungsträger,
Arbeitgeber) administrativ umzusetzen
und dann wieder zu korrigieren, sobald
der bislang säumige Rentner den Zu-
satzbeitrag nachentrichtet hat. Der Ar-
beitgeber müsste in diesem Fall seinem
Betriebsrentner vermitteln, warum er
von seiner Betriebsrente bei Säumnis
des Zusatzbeitrags weniger und bei
ordnungsgemäßer Entrichtung mehr
Beiträge abführt.

6. Wegfall der Drei-Jahres-Regel entlastet
Arbeitgeber von Bürokratie

Sehr zu begrüßen ist der vorgesehene Weg-
fall der so genannten Drei-Jahres-Regel be-
treffend die Prüfung des Vorliegens von
Versicherungspflicht oder -freiheit in der ge-
setzlichen Krankenversicherung. Die mit
dem GKV-WSG eingeführte Wartezeitrege-
lung erfordert heute eine in die Vergangen-
heit gerichtete Betrachtung des „regelmäßi-
gen Jahresarbeitsentgelts“, was insbeson-
dere bei Neueinstellungen nicht immer ohne
Weiteres möglich und oftmals mit Proble-
men behaftet ist. Dies gilt zum einen, weil
damit Entgeltdaten, bei denen Beteiligte
oftmals Wert auf Vertraulichkeit legen, unnö-
tig offen gelegt werden müssen. Zum ande-
ren sorgt die Regelung aber auch für über-
flüssige Bürokratie: Für ihre Anwendung be-
nötigt der Arbeitgeber genaue Auskünfte
aus allen Vorbeschäftigungen der vergan-
genen drei Jahre – einschließlich Unterbre-
chungen, Entgeltminderungen etc. Da sich
die Krankenkassen bzw. die Arbeitnehmer,
die grundsätzlich nachweispflichtig sind, an
die Vorarbeitgeber wenden, sehen sich auch
diese mit zusätzlicher Bürokratie (Beschei-
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nigungs- und Auskunftsaufwand) konfron-
tiert. Zudem sind bis heute die Haftungsfol-
gen einer falschen Auskunft ungeklärt.

Deshalb sowie vor dem Hintergrund, dass
damit eine in der vergangenen Legislaturpe-
riode erfolgte Schwächung der privaten
Krankenversicherung wieder korrigiert wird,
ist die Rückkehr zum alten Recht, nach dem
der Wechsel in die private Krankenversiche-
rung schon nach einmaligem Überschreiten
der Jahresarbeitsentgeltgrenze möglich ist,
zu begrüßen.

Diskutiert wird im Zusammenhang mit die-
sem Gesetzgebungsverfahren auch über ei-
ne klare Abgrenzung zwischen der privaten
und der gesetzlichen Krankenversicherung
im Bereich der Wahl- und Zusatztarife. Hier
muss sichergestellt sein, dass Wahltarife ei-
ner Krankenkasse nicht zu Nachteilen ihrer
übrigen Beitragszahler führen und den in der
gesetzlichen Krankenversicherung vorgese-
henen Solidarausgleich nicht mindern. Zu-
dem dürfen Wahltarife in der gesetzlichen
Krankenversicherung nicht zur Absicherung
von Leistungen dienen, die über den Pflicht-
leistungskatalog hinausgehen. Dieses Betä-
tigungsfeld muss sowohl aus Gründen der
Subsidiarität als auch wegen der ungleichen
Wettbewerbsbedingungen den privaten
Krankenversicherern vorbehalten bleiben.


